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Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

, über ,die Regierungsvorlage (511 der Beila­
gen): Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG 
über die Krankenanstaltenfmanzierung und 

die Dotierung des Wasserwirtschaftsfonds 

Die gegenständliche Vereinbarung gemäß 
Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und den Län­
dern enthält die Rechtsstellung, die Aufgaben und 
die Dotierung des Krankenanstalten-Zusammenar­
beitsfonds für die Jahre 1985 bis 1987. In diesem 
Zeitraum werden der österreichische Krankenan­
staltenplan in Kraft zu setzen und neue Finanzie­
rungssysteme vorzubereit,en und zu erproben sein, 
um feststellen zu können, welches System 'in 
Zukunft. die Grundlage für die Finanzierung der 
österreichischen Krankenanstalten bilden soll. Es 
ist vorgesehen, mindestens zwei Finanzierungssy­
steme in mindestens zehn Krankenanstalten praxis­
gerecht ab 1. Juli 1986 zu erproben. Das Finanzie­
rungssystem, das sich als geeignet herausstellt, soll 
mit 1. Jänner 1988 in Kraft gesetztwerden. Wenn 
kein System für geeignet befunden wird, so tritt die 
Rechtslage zum 31. Dezember 1977 wieder in 
Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Vereinba­
rung unkündbar sein. 

Wesentlichster Zweck dieser Vereinbarung ist 
die Zurverfügungstellung erhöhter fi,nanzieller Mit­
tel für die österreichischen Krankerianstalten. Der 
Bund wird an den Fonds jährlich einen Beitrag in 
der Höhe von 1,416 Prozent, die Länder werden 
einen jährlichen Beitrag von 0,678 Prozent des 
gesamten Aufkommens an der Umsatzsteuer im 
betreffenden Jahr leisten. Die Träger der sozialen 
Krankenversicherung werden ihre Beiträge gemäß. 

Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller 

Berichterstatter 

§ 447 f ASVG einbringen. Zusätzlich dazu wird der 
Bund im Jahre 1985 210 Millionen Schilling, im 
Jahre 1986 230 Millionen Schilling und im Jahre 
1987 250 Millionen Schilling an den Fonds über­
weisen. Die Träger der sozialen Krankenversiche­
rung werden ebenfalls zusätzliche Mittel in der 
Höhe von 880 Millionen Schilling i~ Jahre 1985, 
1 Milliarde Schilling im Jahre 1986 und 1 160 Mil­
lionen Schilling im Jahre 1987 zuschießen. 

Weiters sollen die, Länder an den Wasserwirt­
schaftsfonds jährlich 0,339 Prozent des gesamten 
Aufkommens an der Umsatzsteuer des betreffen­
den Jahres leisten. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt­
schutz hat die Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 18. Jänner 1985 in Verhandlung genommen. 
N ac~ einer Debatte, in der die Abgeordneten 
Hoc h mai r, Dipl.-Kfm. Dr. S turn m'v 0 II und 
Pro b s t sowie der Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz Dr. S t e y r er das Wort ergrif­
fen, hat der Ausschuß einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Genehmigung des Abschlusses, 
dieser Vereinbarung im Sinne des Art. 15 a B-VG 

. zu ~mpfehlen. ' 

Der Ausschuß für, Gesundheit und Umwelt­
schutz stellt somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

Der Abschluß der Vereinbarung gemäß Art. 15 a 
B-VG über die Krankenanstaltenfinanzierung und 
die Dotierung des Wasserwirtschaftsfonds (511 der 
Beilagen) wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Wien, 198501 18 

Dr. Marga Hubinek 

Obmann 
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